
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1954/6/16 1Ob412/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1954

Norm

ABGB §509

EGZPO ArtXLII

Rechtssatz

Der an der Ausübung seines Fruchtgenußrechtes durch den Eigentümer verhinderte Fruchtniesser kann vom

Eigentümer Rechnungslegung hinsichtlich der gezogenen Früchte begehren.

Entscheidungstexte

1 Ob 412/54

Entscheidungstext OGH 16.06.1954 1 Ob 412/54
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